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RS OGH 1990/10/24 1Ob674/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1990

Norm

ABGB §1002

ABGB §1201

ABGB §1313a IIIf

Rechtssatz

Durch die Beschäftigung eines Konzipienten in einer in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts

geführten Rechtsanwaltskanzlei wird ein äußerer Tatbestand gescha5en, der die Zurechnung eines schädigenden

Aktes durch den Konzipienten an sämtliche Mitglieder der Anwaltssozietät auch dann rechtfertigt, wenn der

Rechtsanwaltsanwärter nur Konzipient eines der in der Gesellschaft vereinigten Rechtsanwälte ist.
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